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Vorwort 

Die Bedeutung der Personalgewalt w i rd niemand bestreiten. Dennoch 
fehlt im öffentlichen  Recht bis heute ihre umfassende dogmatische 
Darstellung. Diese Schrift  w i l l dazu einen ersten Ansatz bieten. Im 
Sommersemester 1976 legte ich sie dem Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Universität Erlangen als Habilitationsschrift  vor. Auf dem 
Wege dahin durfte ich von meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor 
Leisner, eine außergewöhnliche Förderung erfahren.  Als Zeichen 
meines Dankes sei ihm dieses Buch gewidmet. Danken möchte ich auch 
Herrn Professor  Bartlsperger, der trotz Dekanatpflichten die Last des 
Zweitgutachtens auf sich nahm, sowie Herrn Senator e.h. Professor 
Dr. J. Broermann für die freundliche Aufnahme der Arbeit in die 
Schriften zum öffentlichen  Recht. 

I n meiner Absicht, diese Arbeit ohne größere Änderungen sogleich 
öffentlicher  K r i t i k zu stellen, bestärkte mich Lorenz von Stein, der 
in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner Verwaltungslehre die fol-
genden Worte schrieb: „Ich habe dazu nichts hinzuzufügen, als daß 
ich das lebhafte Gefühl habe, daß auch diese Arbeit keineswegs ihrem 
Ziele ganz entspricht. Aber ich stehe keinen Augenblick an, sie hinaus-
zugeben. Erst über das Gewordene hinweg kann das ewige Werden 
vorwärts schreiten. Wer kann den Fehler verbessern, den er nicht 
begangen?" 

Erlangen, im September 1976 Helmut  Lecheler 
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Α. Einführung 

I . Notwendigkeit der Untersuchung 

„Die theoretische Diskussion in der Soziologie erinnert nicht selten 
an einen platonischen Dialog. Beiden gemeinsam ist eine Atmosphäre 
der Unwirklichkeit, der fehlenden Kontroverse und der Langeweile. 
. . . Wie in Piatons Dialogen wählt in der Regel irgend jemand einen 
Untersuchungsgegenstand oder häufiger einen Untersuchungsbereich 
und bezieht dazu Stellung. Dann entwickelt sich eine gewisse anfäng-
liche Uneinigkeit von der A r t ,Aber wie steht es damit?' und ,Hast du 
das nicht vergessen?' Allmählich gibt dann die Uneinigkeit einem zu-
stimmenden, aber im Grunde desinteressierten und wenig überzeugen-
den Gemurmel des ,Was du nicht sagst4 und ,In der Tat' und ,Wie inter-
essant' Raum. Dann w i rd der Gegenstand vergessen — er ist ohnehin 
nicht besonders aufregend —, und w i r gehen weiter zu einem neuen, 
um das Spiel aufs neue zu beginnen1." 

Was Dahrendorf  in diesem frühen Aufsatz 2 zur Begründung der 
Konflikttheorie schrieb, ist in seiner Gültigkeit nicht auf die Soziologie 
beschränkt. 

„Themen und Gegenstände, ausgewählt, wei l niemand sie bislang 
untersucht hat oder aus einem anderen wil lkürl ichen Grund, sind 
keine Probleme. A m Anfang jeder wissenschaftlichen Forschung muß 
vielmehr eine Tatsache oder Tatsachenmenge stehen . . . , die den For-
scher erstaunen läßt3." 

1. Der Einwand: Bisher „kein Problem Personalgewalt" — Widerlegung 

Eine Untersuchung der Personalgewalt kann eine Reihe derartiger 
„erstaunlicher"  Tatsachen  z u m Ausgangspunk t nehmen. Personalge-
walt  sei dabei hier zunächst noch ganz pauschal verstanden als 

1 Dahrendorf,  R., Pfade aus Utopia, i n Albert , H., Theorie und Realität, 
Tübingen 1964, S. 331/336. 

2 1957 verfaßt.  Weitere Nachw. zur Konf l ik t theor ie bei Koch,  R., Personal-
steuerung in der Ministerialbürokratie, Baden-Baden 1975, S. 93 ff.  sowie 
ihre Anwendung auf das Personalsystem der Ministerien (S. 235 ff.  : „Zur 
Machtverteilung bei Personalentscheidungen"). 

3 a.a.O., S. 344; vgl. auch Voigt, Α., Merkmale der Rechtswissenschaft, FS 
für K . K luxen, Paderborn 1972, S. 23/28. 
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der I nbeg r i f f  v o n personalwi r tschaf t l i chen  u n d - recht l ichen Be fug-
nissen öf fent l icher  D iens ther ren über ih re Bediensteten, das Recht 
also, dieses Personal auszuwählen, zur E r f ü l l u n g öf fent l icher  A u f -
gaben einzusetzen, be i der A r b e i t zu le i ten, zu überwachen, aber auch 
die Pf l ich t , es zu fördern. 

a) De r öf fent l iche  Dienst k a n n sich gerade i n der j üngs ten Ze i t n icht 
über e inen Mange l an a l lgemeinem Interesse beklagen. Doch dieses 
Interesse f üh r te n ich t zu e iner offenen,  grundsätz l ichen Diskussion, 
sondern es beschränkte sich vo r a l l em auf den Kostenaspekt 4. Ganz 
überw iegend w i r d n ich t der öf fent l iche  Dienst selbst als un taug l i ch 
empfunden zur E r f ü l l u n g der Verwa l tungsaufgaben, beanstandet w i r d 
led ig l i ch der Au fwandspos ten „Gehä l te r " . Diese Betrachtungsweise ist 
an sich schon oberf lächl ich, sie w i r d widersprüch l ich , w e n n sie zugleich 
m i t der Fo rde rung nach ve rmeh r ten Staats le is tungen vorgebracht 
w i r d 5 . Überd ies s ind die Zah len selbst n ich t außer S t re i t 6 , w i r k l i c h zu-

4 Vgl. etwa die vieldiskutierten Studien von Morell, P., Was kostet die 
Organisation — was darf  sie kosten, 1973 und Borell,  R., Die Personalaus-
gaben der Gebietskörperschaften,  hrsgg. vom Kar l -Bräuer- Ins t i tu t des Bun-
des der Steuerzahler, Wiesbaden 1974 (Selbstverlag) (Borell ist der stell-
vertretende Leiter dieses Instituts); ders.,  Die Personalkosten ruinieren die 
Etats, FAZ Nr. 232 v. 7.10.1975, S. 11; kleine Anfrage der CDU/CSU-Frak-
t ion v. 11.12.1974, „betr. Entwicklung der Besoldungs-, Vergütungs- und 
Versorgungsaufgaben i m öffentlichen  Dienst, BT DS 7/2955; „Die Zeit" ver-
öffentlichte  unter dem Ti te l „Wo kann und muß der Staat sparen?" eine 
Serie von 10 Beiträgen, abgeschlossen i n Nr. 46 v. 7.11.1975; Schäfer,  C. / 
Skiba,  R. / Tofaute,  R., Personalausgaben und Einkommensfindung i m öf-
fentlichen Dienst, Kö ln 1975; Clemens,  H., Der öffentliche  Dienst i m Spar-
programm der Regierungskoalition, ZBR 1975, S. 333 ff. 

5 Neuere Untersuchungen erhärten die Annahme, daß sich der erhebliche 
Personalzuwachs des öff.  Dienstes auf wenige Aufgabenbereiche konzen-
t r ier t — v. a. auf das Bildungswesen — (vgl. dazu Tofaute,  H., Probleme des 
Personaleinsatzes i m öff.  Dienst, Kö ln 1975, der das bis 1973 erreichbare sta-
tistische Mater ia l auswertet). I n anderen Bereichen — etwa der Steuerver-
wal tung — blieb die Personalzunahme hinter der Vermehrung der Arbeits-
belastung zurück. 

Ein sinnvoller Beitrag zur Entschärfung dieser Diskussion ist der Be-
schlußantrag der CDU/CSU-Frakt ion v. 9.10.1974 an den Deutschen Bundes-
tag (DS 7/2599), i n dem die Bundesregierung aufgefordert  wi rd, bei der Vor-
lage von Gesetzesentwürfen „ i n einer gesonderten Vorausschätzung" anzu-
geben wieviele Arbeitsstunden und wieviele Stellen, aufgegliedert  nach 
Beamten, Angestellten und Arbeitern, dadurch zusätzlich erforderlich  oder 
eingespart werden. 

6 Vgl. die voneinander abweichenden Zahlen i m Bericht der Studienkom-
mission zur Reform des öff.  Dienstrechts, Baden-Baden 1973, Nr. 60 ff.;  in 
der Stellungnahme des Deutschen Beamtenbundes hierzu, Düsseldorf  1973, 
v. a. S. 31 ff.;  bei Ellwein,  Th . /Zol l ,  R., Berufsbeamtentum — Anspruch und 
Wirkl ichkei t , Düsseldorf  1973, S. 96 ff.  („Beiträge zur quanti tat iven Entwick-
lung des öff.  Dienstes"); Die Personalkostenausgaben der Gebietskörper-
schaften seit 1961, Monatsberichte der DBBank, 24. Jg. (1972), S. 22-28; da-
neben KGSt-Gutachten „Zu r Personalentwicklung der Kommunen", bearb. 
von G. Kreißig  und Joh. Hintzen,  Kö ln 1975; Wagener,  F., Zur Zukunf t der 
inneren St ruktur der Verwaltung, VerwA 61 (1970), S. 126/133 f. (kritische 
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verlässige Zahlen sind überhaupt nicht vorhanden7. Erstaunlich ist 
diese vorwiegend kostenorientierte Betrachtung des öffentlichen  Dien-
stes vor allem deshalb, wei l überall sonst im Wirtschaftsleben der 
Qualitätswettbewerb  den Preiswettbewerb weitgehend zurückgedrängt 
hat („Qualität hat ihren Preis"). Auch der Staat hat Qualität, ja „Le-
bens-qualität" zu erhalten, in Randbereichen sogar zu schaffen,  und 
dennoch soll für ihn der billigste Bedienstete der Beste sein. 

b) Wenn nun der Ton so überwiegend auf dem Preis liegt, die Auf-
gabe dagegen so weit in den Hintergrund getreten ist, dann darf  es 
nicht verwundern, daß die Bediensteten selbst vor allem ihre eigene 
Position verbessern wollen, ihr Interesse also in besonderem Maße der 
Ausweitung ihrer Vertretungsrechte  zuwenden. Ob darin das auslö-
sende Moment für die Novellierungswelle der Personalvertretungs-
gesetze8 zu sehen ist, kann hier dahinstehen. Erstaunlich ist es aber, 
daß die beträchtliche Ausweitung der Beteiligungsrechte keinen Anlaß 
gegeben hat, grundsätzlich darüber nachzudenken, wo diesem Prozeß 
aus Erfordernissen  der Personalgewalt Grenzen zu ziehen sind. Der 
formelhafte  Hinweis auf das Prinzip der Ministerverantwortlichkeit 
etwa kann — ohne vertiefte Begründung jedenfalls — eine Entwick-
lung kaum wirksam steuern, die zunehmend selbst aus der Verfassung 
legitimiert wird 9 . Hinzu kommt das stets wirksame Vorbi ld des Be-
triebsverfassungsgesetzes,  das weitere Einbruchstellen aufzeigt, vor 

Auseinandersetzung m i t den Prognosen  El lweins über das Personalwachstum 
bis 1980). 

7 Darauf muß ausdrücklich hingewiesen werden. Diese auf den ersten 
Blick erstaunliche Tatsache erklärt sich daraus, daß die statistischen Ämter 
nicht ohne weiteres tät ig werden können (vgl. § 2 des G über Statist ik für 
Bundeszwecke v. 3.9.1953 (BGBl. I S. 1314) — Aufgabe des Statistischen 
Bundesamtes ist es . . . Zif f .  2: „Bundesstatistiken zu erheben und aufzuberei-
ten, wenn es in einem Bundesgesetz bestimmt ist oder soweit die beteil igten 
Länder zustimmen"; vgl. auch Bay. VO über das stat. Landesamt v. 21.12. 
1908 Bay. BS I 317 mi t Änderung v. 19. 2.1971 (GVB1. S. 65); Bay. G über die 
Vereinheitl ichung der Statist ik v. 28. 2.1947, Bay. BS I, S. 317). 

Die regelmäßig mitgetei l ten Bestandsdaten  sind wenig aussagekräftig.  Die 
Ergebnisse der Personalstrukturerhebung 1968 (G über die Statist ik des 
Personals, der Dienstbezüge, Vergütungen und Löhne i m öff.  Dienst v. 15. 5. 
1968 (BGBl. I , S. 385) sind veraltet. Die durch die  Novelle  1973 zum G über 
die Finanzstatistik (BGBl. I , S. 773) angeordnete, erheblich  erweiterte  Per-
sonalstatistik  des öff.  Dienstes soll hier Abhi l fe schaffen  (vgl. dazu Strack, 
E. /  Silbermann,  H., Die Personalstatistiken nach der Novell ierung des F i -
nanzstatistischen Gesetzes, Wirtschaft  und Statist ik 1975, S. 237 ff.).  „Die bis-
herige amtliche Personalstatistik des öff.  Dienstes vermit te l t . . . nur einen 
groben Überblick über die Zusammensetzung und Entwicklung des Personals 
i m öffentlichen  Dienst" (Strack,  E. /  Silbermann,  H., a.a.O., S. 237). 

8 Vgl. dazu unten, S. 48 ff. 
9 Damkowski,  W., Mitbest immung i m öffentlichen  Dienst als Forderung 

des GG, R iA 1975, S. 1 ff.,  21 ff. 
Zu den verfassungsrechtlichen  Grenzen vgl. Leisner,  W., Mitbest immung 

i m öff.  Dienst, B o n n - B a d Godesberg 1970; Schmidt-Glaeser,  W., Part izipa-
t ion i m öff.  Dienst, DÖV 1974, S. 152 ff. 



16 Α . Einführung 

allem in das bisher weitgehend unberührte „Vorfeld" der Entschei-
dungen. 

c) Das BVerfG hat in seiner noch immer grundlegenden Entschei-
dung zum Bremischen Personalvertretungsrecht  die Bedeutung  der 
Personalgewalt  zutreffend  beurteilt: Der demokratische Rechtsstaat im 
Sinn des Grundgesetzes setzt eine funktionsfähige  Regierung voraus10. 
Dafür hat die Personalgewalt besondere Bedeutung: „Personelle Maß-
nahmen haben häufig weitreichende Folgen und staatspolitische Bedeu-
tung. Die Berufung eines fachlich wenig befähigten Beamten kann die 
Arbeit eines ganzen Verwaltungszweigs auf Jahre hinaus beeinträch-
tigen oder lähmen, ganz zu schweigen von den Gefahren, die dem 
Staatswesen durch die Berufung illegaler Beamter entstehen können. 
Die Personalhoheit über die Beamten ist darum ein wesentlicher Teil 
der Regierungsgewalt11." Es ist erstaunlich, daß diese Entscheidung 
nicht als Anlaß zur Ausbildung einer Dogmatik der Personalgewalt, 
sondern — im Gegenteil — als eine Grenzlinie betrachtet wurde, bis an 
die man jedenfalls  gehen könne in der Zubil l igung von Personalvertre-
tungsbefugnissen. Über eine Einzelfallbegrenzung mi t grundsätzlicher 
Begründung suchte man so nicht selten grundsätzliche Bewegungsfrei-
heit in allen nicht entschiedenen Einzelfällen zu gewinnen. 

2. Der Einwand der Auflösung der Exekutivgewalt — Widerlegung 

Das BVerfG rechnet die Personalgewalt zum Kern der Regierungs-
gewalt. Ohne bereits hier die Zuordnung der Personalgewalt zu präju-
dizieren12 ist aber doch zu fragen, ob eine Dogmatik der Personalgewalt 
nicht zu einer Aufsplitterung der Exekutivgewalt13 und damit letztlich 
zur Schwächung des Organs Regierung beiträgt. 

Derartige Gefahren bestehen durchaus. Sie haben sich in jüngerer 
Zeit sogar noch verstärkt 14. Es ist aber ein grundsätzlicher Unterschied, 
ob eine dogmatische Absonderung nach sachlichen (Aufgaben-)Gesichts-

1 0 BVerfGE 9, S. 268/281. 
1 1 BVerfGE 9, S. 282 f. 
1 2 Vgl. dazu unten D. 
Das BVerfG brauchte der Frage, ob die Personalgewalt Tei l der Regie-

rungsfunktion,  welche nicht ausschließlich auf das Organ Regierung be-
schränkt sein muß, oder Befugnis  des Organs  Regierung ist, nicht nachzu-
gehen, da sich jedenfalls eine so weitgehende Verlagerung auf aus der Ver-
wal tung ausgegliederte unabhängige Stellen verbot. 

1 8 So der grundsätzliche Einwand von Leisner,  W., Quanti tat ive Gewalten-
teilung, DÖV 1969, S. 405/406: „Wer die Dogmatik der Sondergewalten wei-
ter entfaltet, w i l l sicher mehr die Kooperation als die Trennung der klas-
sischen Gewalten qualif izieren." 

1 4 Vgl. unten D I 2 die Auffassung  von den „kombinierten" Gewalten, die 
v. a. i n der Planungsgewalt eine gewichtige Unterstützung erfahren. 


